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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO NÖ 1996 §35 Abs2;

BauO NÖ 1996 §6 Abs1;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Nach dem Wortlaut des § 6 Abs. 1 NÖ BauO 1996 ist davon auszugehen, dass dann, wenn das Eigentum am

Baugrundstück und das Eigentum am Bauwerk auseinanderfallen, sowohl der Eigentümer des Bauwerks als auch der

Eigentümer des Baugrundstücks Parteistellung in einem Abbruchauftragsverfahren haben. Dies bedeutet aber nicht,

dass der Auftrag in einem einheitlichen Bescheid gegen alle Personen, die Verp?ichtete sind, erlassen werden muss.

Parteistellung als Adressat eines Bauauftrages hat nach Bescheiderlassung vielmehr nur derjenige, gegen den der

Auftrag tatsächlich ergangen ist, nicht jedoch derjenige, gegen den der Auftrag gegebenenfalls richtigerweise auch zu

ergehen gehabt hätte. Die Eigentümer der Baulichkeiten können schon auf Grund dessen in keinem subjektiv-

öBentlichen Recht verletzt sein, wenn der Bauauftrag nur an den Liegenschaftseigentümer ergangen ist, selbst wenn

sie als Eigentümer der Baulichkeiten zur Beseitigung verp?ichtet sein sollten.Nach dem Wortlaut des Paragraph 6,

Absatz eins, NÖ BauO 1996 ist davon auszugehen, dass dann, wenn das Eigentum am Baugrundstück und das

Eigentum am Bauwerk auseinanderfallen, sowohl der Eigentümer des Bauwerks als auch der Eigentümer des

Baugrundstücks Parteistellung in einem Abbruchauftragsverfahren haben. Dies bedeutet aber nicht, dass der Auftrag

in einem einheitlichen Bescheid gegen alle Personen, die Verp?ichtete sind, erlassen werden muss. Parteistellung als

Adressat eines Bauauftrages hat nach Bescheiderlassung vielmehr nur derjenige, gegen den der Auftrag tatsächlich

ergangen ist, nicht jedoch derjenige, gegen den der Auftrag gegebenenfalls richtigerweise auch zu ergehen gehabt

hätte. Die Eigentümer der Baulichkeiten können schon auf Grund dessen in keinem subjektiv-öBentlichen Recht

verletzt sein, wenn der Bauauftrag nur an den Liegenschaftseigentümer ergangen ist, selbst wenn sie als Eigentümer

der Baulichkeiten zur Beseitigung verpflichtet sein sollten.
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